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©er Huf ttad) dem Büttel.
Die Satjresoerfammtung ber fantonalen ©emeinnüfeigen ©efellfdjaft

tjat fid) in fetjr ausgiebiger unb einfeitiger 2Beife mit bem problem „Äino
unb Solfsergietjung" befafjt. Dagegen an unb für firf) Ratten mir nichts
eingumenben, menn nicf>t bie 2trt, in ber bas Reifte Dtjema „gelöft" mürbe,
gum Sltuffetjen matjnen mürbe. 2Jtit einer in ^Umfragen fonft nie gefeljenen
Sreitfpurigfeit Ijat bie Dagespreffe, allen uoran natürlid) bie fortfdjrittlid)
gefinnte „5R. 3. 3-", über biefe Serfammlung berichtet unb mit unoer=
t)ot)tener $reube fommentiert. 3öir fetjen bestjalb bei unferen ßefern ben

Serlauf ber Dagung als betannt ooraus unb bringen nad)ftet)enb nur bie
guljanben ber Eantonalen ißoligeibireEtion befdjloffene Sefolution, bie beffer
als ber längfte Seridjt ben ©eift biefer SBeltuerbefferer gu beteuerten oer=

mag. Das bentmürbige Dofument tautet:
1. Die 3ilme, bie unfere Äinematograpf)entl)eater bem ißubtitum oor=

führen, finb uom Stanbpunft ber 23olfsergiet)ung aus gum großen Deil
merttos, ja fogar fdjäblid).

2. Um ben Susmüdjfen bes Stinos mirffam entgegentreten gu fönnen,
ift bie ©infütjrung ber ißräoentiogenfur notmenbig.

3. Das Sdpifealter für bie 3ugenblid)en ift bis gum 18. Stltersjatjr gu
ert)öt)en, in ber SOteinung, baft Sugenbtictje unter 18 Sauren nur in be=

fonberen Sorftellungen mit ausgemäljltem Programm gugetaffen merben
bürfen. 2llfo, ba ftätten mir's! SOtit einer Deutlicftfeit unb tlnoerfrorenfteit,
bie nichts gu roünfcften übrig läftt. Die nidjts oerfteftlt unb nidjts oerbirgt.
Offenes Sifier! Die alten Herren — ober fottte fici) mirtlid) ein Sunger
gu iljnen oerirrt tjaben? — gelüftet es nad) friegerififten ßorbeeren. Uner=

feftrotfen geben fie iftre bisherige tßerteibigungsftettung auf unb getjen über
gur bireîten Stîtion, gur Dffenfioe.

ßeiber ift nur menig, feftr menig Hoffnung oorftanben, baft fict) bie
Äinofreunbe gu einem ebenfo fdjlagfertigen Slbmeftrtampf aufraffen mer=
ben. Stüter ein paar 2trti!etn in ben menigen gaeftblättern regt fid) nidjts.
2öir merben maftrfefteinlid) bas gleicfte Sdjaufpiel erleben, mie es im Som=
mer 1920 in Deutfdjlanb gu fetjen mar: eine ooltftänbig gerfptitterte unb
unfähige 2t!tion, bie nid)t einmal bie Seranftalter, gefdjmeige benn bie
23et)örben unb iftre bunflen Hintermänner ernft neftmen. Dabei barf nieftt
oergeffen merben, baft bie beutfdje Çitminbuftrie, fomotjt bie Çabritanten
als aud) bie Serleiljer unb Äinobefifter, im 2öirtfd)aftsteben Deutfdjtanbs
eine berartige Stellung einnimmt, baft fie bei einem einljeitlicften, giet=

bemühten unb reefttgeitigen Slbmetjrfampf fetjr gut in ber ßage geroefen
märe, ein fo unglücflicftes ßidjtfpielgefeft baeftab gu fdjiden.

Sei uns in ber Sdjmeig ift bas gitmgemerbe nod) nieftt berart ent=

miefett, ats baff es einen fold) groften ©influft auf bie öffenttidje Steinung

2

ver Nus nach clem Büttel.
Die Jahresversammlung der kantonalen Gemeinnützigen Gesellschaft

hat sich in sehr ausgiebiger und einseitiger Weise mit dem Problem „Kino
und Volkserziehung" befaßt. Dagegen an und für sich hätten wir nichts
einzuwenden, wenn nicht die Art, in der das heikle Thema „gelöst" wurde,
zum Aufsehen mahnen würde. Mit einer in Filmfragen sonst nie gesehenen
Breitspurigkeit hat die Tagespresse, allen voran natürlich die fortschrittlich
gesinnte „N. Z. Z.", über diese Versammlung berichtet und mit
unverhohlener Freude kommentiert. Wir setzen deshalb bei unseren Lesern den

Verlaus der Tagung als bekannt voraus und bringen nachstehend nur die
zuhanden der kantonalen Polizeidirektion beschlossene Resolution, die besser
als der längste Bericht den Geist dieser Weltverbesserer zu beleuchten
vermag. Das denkwürdige Dokument lautet:

1. Die Filme, die unsere Kinematographentheater dem Publikum
vorführen, sind vom Standpunkt der Volkserziehung aus zum großen Teil
wertlos, ja sogar schädlich.

2. Um den Auswüchsen des Kinos wirksam entgegentreten zu können,
ist die Einführung der Präventivzensur notwendig.

3. Das Schutzalter für die Jugendlichen ist bis zum 18. Altersjahr zu
erhöhen, in der Meinung, daß Jugendliche unter 18 Jahren nur in
besonderen Vorstellungen mit ausgewähltem Programm zugelassen werden
dürfen. Also, da hätten wir's! Mit einer Deutlichkeit und Unverfrorenheit,
die nichts zu wünschen übrig läßt. Die nichts verhehlt und nichts verbirgt.
Offenes Visier! Die alten Herren — oder sollte sich wirklich ein Junger
zu ihnen verirrt haben? — gelüstet es nach kriegerischen Lorbeeren.
Unerschrocken geben sie ihre bisherige Verteidigungsstellung auf und gehen über
zur direkten Aktion, zur Offensive.

Leider ist nur wenig, sehr wenig Hoffnung vorhanden, daß sich die
Kinofreunde zu einem ebenso schlagfertigen Abwehrkampf aufraffen werden.

Außer ein paar Artikeln in den wenigen Fachblättern regt sich nichts.
Wir werden wahrscheinlich das gleiche Schauspiel erleben, wie es im Sommer

192V in Deutschland zu sehen war: eine vollständig zersplitterte und
unfähige Aktion, die nicht einmal die Veranstalter, geschweige denn die
Behörden und ihre dunklen Hintermänner ernst nehmen. Dabei darf nicht
vergessen werden, daß die deutsche Filmindustrie, sowohl die Fabrikanten
als auch die Verleiher und Kinobesitzer, im Wirtschaftsleben Deutschlands
eine derartige Stellung einnimmt, daß sie bei einem einheitlichen,
zielbewußten und rechtzeitigen Abwehrkampf sehr gut in der Lage gewesen
wäre, ein so unglückliches Lichtspielgesetz bachab zu schicken.

Bei uns in der Schweiz ist das Filmgewerbe noch nicht derart
entwickelt, als daß es einen solch großen Einfluß auf die öffentliche Meinung
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fûacrç Cicdtke
ipielt die Hauptrolle inydem neueften fed>steiligen lifa=©roftftlm

„DerJTlann opne Hamen".

t>ätte. Um {o mebr müffen besbalb alle an ber 23rand)e intereffierien Greife
3U ben I)intermälblerifd)en Seftrebungen ber Äinoreformer Stellung net)=

men unb bie nötigen Sorberettungen gu einer fofortigen ©egenbemegung
treffen.

2Bir 3toeifeIn nidjt baran, bafj alle Äinofjreunbe einem folgen Äampf^
ruf folgen merben. Sor allem finb es bie Sî i n o b e f u d) e r, bie ein Ieb=

Saftes Sntereffe für biefe fragen baben. 2>enn gegen f i e richten fid) alle
3cnfurerläffe unb bie (£rl)öl)ung bes Stfyufsalters. 3b n e n moEen bie

fürforglicfjen Sanbesoäter unb Sealtionäre oorfd)reiben, mas fie feljen
bürfen unb mas iljnen 3U gefaUen bat. ®s ift nid)t angunel)men, bafj fid)
bas Äinopublifum eine foldje Seoormunbung gefaEen läfgt. Oenn fd)lie§=
lid) 3al)lt e s bie ©intrittsgelber unb nid)t bie Herren im Obmannamt. 2tn

il)m liegt es aber in erfterfiinie, gegen biefen2lnfd)tag auf feine ureigenften
?Red)te SteEung 3U nehmen unb feinen SßiEen 3um Slusbrud 3U bringen.
Sie Srandje aber bat bie ?ßflid)t, bem Äinopublifum Jjtegu ©elegenbeit
3« geben.
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Harry Lieâtke
spielt à Hauptrolle insclem neuesten sechsteiligen Usa-Grohfilm

„ver^Mann ohne Namen".

hätte. Um so mehr müssen deshalb alle an der Branche interessierten Kreise

zu den hinterwäldlerischen Bestrebungen der Kinoreformer Stellung nehmen

und die nötigen Vorbereitungen zu einer sofortigen Gegenbewegung
treffen.

Wir zweifeln nicht daran, daß alle Kinofreunde einem solchen Kampfruf

folgen werden. Vor allem sind es die Kinobesucher, die ein
lebhaftes Interesse für diese Fragen haben. Denn gegen s i e richten sich alle
Zensurerlässe und die Erhöhung des Schutzalters. Ihnen wollen die

fürsorglichen Landesväter und Reaktionäre vorschreiben, was sie sehen

dürfen und was ihnen zu gefallen hat. Es ist nicht anzunehmen, daß sich

das Kinopublikum eine solche Bevormundung gefallen läßt. Denn schließlich

zahlt e s die Eintrittsgelder und nicht die Herren im Obmannamt. An
ihm liegt es aber in erster Linie, gegen diesenAnschlag aus seine ureigensten
Rechte Stellung zu nehmen und seinen Willen zum Ausdruck zu bringen.
Die Branche aber hat die Pflicht, dem Kinopublikum hiezu Gelegenheit
zu geben.
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